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2. Örtlichkeiten 

Die Örtlichkeiten sind dem Lageplan, Anlage 1 und den nachfolgenden Abbildungen zu entneh-

men. 

Das Plangebiet grenzt im Norden an die Staatsstraße St 2033 an. Die im Osten verlaufende Fug-

gerstraße wird über die St 2033 geführt.  

Im Süden befinden sich die St.-Magdalena-Straße und weiter südlich ein Wohngebiet mit Einzel-

gebäuden. Im Westen grenzen Grünflächen unmittelbar an das Plangebiet an.  

 

Abbildung 1: Lage Plangebiet; Bildquelle: Google Earth 

Für den in Rede stehenden Bebauungsplan sind sechs Baufelder vorgesehen. Für fünf der Bau-

felder wird als Art der baulichen Nutzung allgemeines Wohngebiet festgesetzt. In diesen Berei-

chen können Einzelgebäude mit zwei bis drei Vollgeschoßen errichtet werden. Die zulässigen 

Dachneigungen liegen bei maximal 25°. Eine zusätzliche Wohnebene im Dachgeschoß ist damit 

dem Grunde nach nicht möglich. 

Ein Baufeld wird als Fläche für Gemeinbedarf festgesetzt. Zulässig sind kulturelle sowie soziale 

Einrichtungen. Die Anzahl der Vollgeschoße liegt bei II und die Dachneigung bei maximal 35°. Es 

wird unterstellt, dass eine Nutzung in der 3. Ebene nicht erfolgen wird. 

ca. Lage Plangebiet 
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Abbildung 2: Bebauungsplankonzept, Stand 09.2024, Quelle: arnold consult 

Das Gelände innerhalb des Plangebiets fällt von Westen nach Osten um rd. 10 m ab. Die St 2033 

verläuft im Kreuzungsbauwerk mit der Fuggerstraße zum Teil in Einschnittslage. Das Plangebiet 

ist in diesem Bereich durch einen Wall mit rd. 3,5 m von der St 2033 getrennt. Die Fuggerstaße 

im Osten wird über die St 2033 geführt. Unmittelbar südlich des Kreuzungsbauwerks liegt das 

Straßenniveau bis zu 5 m über dem des Plangebiets in diesem Bereich. 

Das für die vorliegende Untersuchung verwendete digitale Geländemodell entstammt der Bayeri-

schen Vermessungsverwaltung (7) sowie aus der zusätzlichen Vermessung des Plangebiets (8). 
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Bedingt durch den Geländeverlauf einerseits und dem künftigen Straßenniveau der Erschließung 

im Plangebiet andererseits, werden insbesondere im straßennahen Baufeld WA5 Geländeauffül-

lungen erforderlich, vgl. nachfolgenden beispielhaften Systemschnitt, was im Weiteren entspre-

chend zu berücksichtigen ist. 

 

Abbildung 3: Bebauungsplankonzept, Stand 08.2024, Quelle: 3+architekten 
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Grundlage für die Beurteilung der Schallimmissionen aus Straßenverkehr sind die in der 

DIN 18005 aufgeführten Orientierungswerte, die in der Stadtplanung ein zu berücksichtigendes 

Ziel darstellen. Der Belang des Schallschutzes stellt einen wichtigen Planungsgrundsatz neben 

anderen Belangen dar. Die Einhaltung der Orientierungswerte ist im Hinblick auf die mit der Ei-

genart einer Baufläche verbundenen Erwartungen auf einen angemessenen Schutz vor Lärmbe-

lastungen wünschenswert. 

Insbesondere in bebauten Gebieten kann oder muss bei Überwiegen anderer Belange im Rah-

men der Abwägung der Belang des Schallschutzes entsprechend zurückgestellt werden. Gerade 

in durch Verkehrsgeräusche vorbelasteten Gebieten, sind Maßnahmen zur Verringerung der 

Schallimmissionen nur selten möglich. Ein Ausgleich wird in diesem Fall durch andere geeignete 

Maßnahmen erforderlich. 

 

  









 

Projekt 2024 1781  Seite 13 

5. Schallimmissionen  

Die Ermittlung der Schallimmissionen erfolgt nach den RLS-19. 

5.1 Schallimmissionen im Plangebiet 

Grundlage für die Ermittlung der Schallimmissionen sind die Verkehrsmengendaten im Planfall, 

vgl. Tabelle 4-1. 

5.1.1 Freie Schallausbreitung 

Die Berechnungen werden flächenhaft für das Plangebiet im Raster von 2 m x 2 m in 3 und 9 m 

Höhe über dem Gelände durchgeführt.  

Die Ergebnisse sind als Anlage 2 beigegeben. 

Tag 

Die Beurteilungspegel liegen am nördlichen Rand des Baufeldes WA5 bei bis zu 61 dB(A) in 3 m 

und bei bis zu 69 dB(A) in 9 m jeweils über dem Gelände. Im Süden, im WA1 sind Pegel von bis 

zu 59 dB(A) zu erwarten. 

Der Orientierungswert für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A), tags wird danach um bis zu 

14 dB im Norden und bis zu 4 dB im Süden überschritten. Eine Einhaltung des Orientierungswerts 

ist im gesamten Gebiet mit Ausnahme eines kleineren Teilbereichs im Südwesten nicht gegeben. 

Der Lärmvorsorgewert der 16. BImSchV für von 59 dB(A), tags ist in den Baufeldern WA1 mit 

WA3 sowie partiell im WA4 und in der Gemeinbedarfsfläche eingehalten. 

Nacht 

Zur Nachtzeit liegen die Pegel bei bis zu 61 dB(A) im Norden im WA5 und 49 dB(A) im Süden im 

WA1. Der Orientierungswert zur Nachtzeit von 45 dB(A) ist im gesamten Plangebiet nicht gewähr-

leistet. Der Lärmvorsorgewert von 49 dB(A) wird im Wesentlichen im WA1 mit WA3 eingehalten. 

Sowohl zur Tagzeit als auch zur Nachtzeit wirkt der Straßenverkehrslärm aus der St 2033 maß-

gebend auf Plangebiet ein. 

5.1.2 Gebäudelärmkarten 

Um zu einer qualifizierten Einschätzung zu gelangen, welche Pegel an den jeweiligen Fassaden 

der künftigen Gebäude zu erwarten sind, werden ergänzende Berechnungen für mögliche Bau-

körper innerhalb der Baugrenzen durchgeführt. Die Ermittlung der Beurteilungspegel wird für alle 

Geschoße, jeweils in der Mitte des zu betrachtenden Fassadenabschnitts durchgeführt. Die An-

zahl der Geschoße ergibt sich aus den Festsetzungen im Bebauungsplan, vgl. Kap. 2. Als Ge-

schoßhöhe wird einheitlich 2,8 m berücksichtigt.  

Die Berechnungsergebnisse sind als Anlage 3 beigegeben. 
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Tag 

In den Erdgeschoßen liegen die Pegel im Norden (WA5) und Osten bei maximal 60 dB(A). Davon 

ausgenommen ist ein Fassadenabschnitt innerhalb der Gemeinbedarfsfläche. Dort ergibt sich ein 

Beurteilungspegel von 61 dB(A). Im WA1 liegen die Pegel bei maximal 57 dB(A). 

Im Norden (WA5) erhöhen sich die Pegel in den oberen Geschoßen im Vergleich zum EG deut-

lich. Während im 1. OG Beurteilungspegel von maximal 63 dB(A) zu erwarten sind, errechnet sich 

im 2. OG ein Pegel von bis zu 68 dB(A). 

In den Baufeldern WA2 und WA3 ergeben sich im 2. OG Beurteilungspegel von 49 bis maximal 

56 dB(A). 

Der Orientierungswert von 55 dB(A) am Tag wird an den Rändern des Plangebiets überschritten. 

Im EG liegen die Überschreitungen bei maximal 6 dB, im 1. OG bei bis zu 8 dB und im 2. OG bei 

13 dB. Die Überschreitung des Lärmvorsorgewerts der 16. BImSchV von 59 dB(A) bleibt mit einer 

Ausnahme auf die Ränder des Baufeldes WA5 und der Gemeinbedarfsfläche beschränkt. 

Überwiegend kann bedingt durch die Gebäudeabschirmung selbst der Orientierungswert von 

55 dB(A) eingehalten werden. 

Nacht 

Zur Nachtzeit ergibt sich dem Grunde nach eine mit der Tagzeit vergleichbare Situation. Die Über-

schreitung des Orientierungswerts von 45 dB(A), nachts kumuliert insbesondere an den Rändern 

im WA5 und in der Gemeinbedarfsfläche. Sie liegt im EG bei 7 dB und im 2. OG bei 15 dB. Jeweils 

straßenabgewandt sind deutlich geringere Pegel von 42 bis 44 dB(A) zu erwarten.  

Im WA 4 ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 53 dB(A) im EG und bis zu 58 dB(A) im 2. OG 

im Bereich der Nordfassaden. Damit wird der Orientierungswert dort um bis zu 13 dB überschrit-

ten. 

Im WA2 und WA3 liegen die Beurteilungspegel zwischen 39 und 48 dB(A) und im Süden, im WA1 

bei 41 bis 45 dB(A) im 1. OG. Lediglich an einer Fassade ist ein Beurteilungspegel von 46 dB(A) 

zu erwarten. 

Der Lärmvorsorgewert der 16. BImSchV von 49 dB(A) in der Nacht wird in den Baufeldern WA4 

und WA5 sowie in der Gemeinbedarfsfläche überschritten, straßenabgewandt jedoch überwie-

gend eingehalten.  
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5.1.3 Schallschutzmaßnahmen 

Auf das Plangebiet wirken die Schallimmissionen aus der St 2033 maßgebend ein. 

Die Errichtung von aktiven Lärmschutzeinrichten, wie Wälle oder Wände käme dem Grunde nach 

im Norden, parallel zur St 2033 in Betracht. Jedoch erscheint die Umsetzung solcher Maßnahmen 

wenig verhältnismäßig. Zum einen würden Maßnahmenhöhen von deutlich mehr als 5 m über 

Gelände erforderlich werden, um in den obersten Geschoßen signifikante Pegelminderungen zu 

erzielen. Zum anderen wäre die Maßnahme möglichst straßennah, außerhalb des Plangebiets zu 

errichten, was aus eigentumsrechtlichen Gründen als kaum Umsetzbar eingestuft wird. Eine Ge-

schwindigkeitsbeschränkung auf der St 2033, z.B. auf 70 km/h würde eine signifikante Pegelmin-

derung bewirken, ist jedoch vmtl. nicht begründbar. 

Der Vergleich mit den Auslösewerten zur Lärmsanierung (9) von 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) 

in der Nacht zeigt, dass diese im Baufeld WA5 zur Tagzeit im 2. OG und in der Nachtzeit ab dem 

1. OG jeweils an den Nordwestfassaden der nördlichen Baugrenze überschritten werden. Dort 

sind Fenster von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109, Schallschutz im Hochbau 

ohne zusätzliche konstruktive Maßnahmen unzulässig. 

Im Übrigen sollen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch passive Schallschutzmaßnah-

men gewährleistet werden. Für Außenwohnbereiche wie Terrassen oder Balkone sind ab Beur-

teilungspegel von mehr als 59 dB(A), tags konstruktive Lösungen, wie verglaste Loggien oder 

Vergleichbares vorzusehen. 

Gemäß dem Beiblatt 1 der DIN 18005 ist ab Beurteilungspegeln von 45 dB(A) selbst bei teilweise 

geöffneten Fenstern ein ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich. Vorliegend sollen generell 

lüftungstechnische Einrichtungen in den in den Schlaf- und Kinderzimmern vorgesehen, welche 

bei geschlossenen Fenstern eine ausreichende Frischluftversorgung gewährleisten. 

Im Übrigen gelten bezüglich des Außenlärms grundsätzlich die Anforderungen der DIN 4109, 

Schallschutz im Hochbau, so dass gesunde Wohnverhältnisse innerhalb der Gebäude im Sinne 

der Norm gesichert sind. 
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Aus obiger Tabelle ist ersichtlich, dass durch das geänderte Verkehrsaufkommen, resultierend 

aus dem Bebauungsplangebiet mit Umsetzung der entsprechenden Baukörper zur Tagzeit Pe-

gelerhöhungen von 1 bis 2 dB zu erwarten sind. Nachts liegen die Pegeländerungen zwischen  

-1 dB und 0 dB.  

Pegeländerungen von rd. 1 dB können als vom menschlichen Ohr nicht wahrnehmbar eingestuft 

werden. Dies betrifft dem Grunde nach alle betrachteten Bestandsgebäude. Davon ausgenom-

men sind die Anwesen St.-Magdalena-Straße 9 und 10 im Beurteilungszeitraum Tag. Der Ver-

gleich mit den Orientierungswerten der DIN 18005 von 55 dB(A) zeigt, dass mit Umsetzung des 

Plangebiets von einer Überschreitung des Werts von maximal 2 dB auszugehen ist. Allerdings 

wird der Grenzwert zur Lärmvorsorge der 16. BImSchV deutlich eingehalten. Im Sinne der Ver-

ordnung ist damit auch mit Realisierung des Plangebiets von gesunden Wohn- und Arbeitsver-

hältnissen im Bereich der bestehenden Bebauung südlich der St.-Magdalena-Straße auszuge-

hen. 

Für die übrigen Straßenabschnitte im Umfeld des Plangebiets liegt die Erhöhung des Verkehrs-

aufkommens deutlich geringer. Lediglich in der Rathausstraße ergeben sich entsprechend dem 

Gutachten (5) abschnittweise Verkehrszunahmen von bis zu 60 %. Damit ist in diesem Bereich 

eine subjektive Wahrnehmbarkeit gegeben. Vor dem Hintergrund der absoluten Verkehrsmenge 

ist allerdings nicht davon auszugehen, dass dort die Lärmvorsorgewerte der der 16. BImSchV für 

allgemeine Wohngebiete überschritten werden. 

Insgesamt ist daher nicht zu erwarten, dass die planbedingten Verkehre erstmals einen Konfliktfall 

auslösen. 
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6. Satzungsvorschlag 

6.1 Fenster von schutzbedürftigen Räumen 

Fenster von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109, Schallschutz im Hochbau im Be-

reich von Fassaden mit Beurteilungspegel aus Verkehr von mehr als 64 dB(A) am Tag und/oder 

54 dB(A) in der Nacht sind unzulässig.  

Davon betroffen ist das Baufeld WA4 bis zu einem Abstand von 45 m und das Baufeld WA5 bis zu 

einem Abstand von 35 m jeweils zum nördlichen Plangebietsrand. 

Eine Ausnahme ist möglich, soweit der erforderliche Schutzanspruch durch vorgehängte Fassa-

den, verglaste Loggien, Prallscheiben oder vergleichbare Konstruktionen nachgewiesen wird, die 

die Einhaltung des Beurteilungspegels aus Verkehr von 64 dB(A), tags und 54 dB(A), nachts ge-

währleisten oder wenn im Rahmen des Baugenehmigungs- bzw. Genehmigungsfreistellungsver-

fahrens die Einhaltung des Beurteilungspegels aus Verkehr von 64 dB(A), tags und 54 dB(A), 

nachts anderweitig nachgewiesen wird. 

6.2 Außenwohnbereiche 

Außenwohnbereiche, wie Terrassen oder Balkone etc. an den Fassaden mit Beurteilungspegel, 

tags (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) von mehr als 59 dB(A) sind unzulässig.  

Davon betroffen ist das Baufeld WA4 bis zu einem Abstand von 65 m zum nördlichen Plangebiets-

rand sowie WA5 und die Gemeinbedarfsfläche. 

Eine Ausnahme ist möglich, soweit der erforderliche Schutzanspruch für Außenwohnbereiche 

durch vorgehängte Fassaden, verglaste Loggien oder vergleichbare Konstruktionen nachgewiesen 

wird, die die Einhaltung des Beurteilungspegels aus Verkehr von 59 dB(A), tags gewährleisten oder 

wenn im Rahmen des Baugenehmigungs- bzw. Genehmigungsfreistellungsverfahrens die Einhal-

tung des Beurteilungspegels aus Verkehr von 59 dB(A), tags anderweitig nachgewiesen wird 

6.3 Schlafräume 

Für Schlaf- und Kinderzimmer sind raumlufttechnische Einrichtungen vorzusehen, die einen aus-

reichenden Luftwechsel nach den hierfür einschlägigen Richtlinien und Normen gewährleisten. 

Eine Ausnahme ist möglich, wenn die Einhaltung des Beurteilungspegels aus Verkehr von 

45 dB(A), nachts vor dem zum Lüften notwendigen Fenster der Schlaf- und Kinderzimmer im 

Rahmen des Baugenehmigungs- bzw. Genehmigungsfreistellungsverfahrens anderweitig nach-

gewiesen wird. 
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Ergänzend waren die schalltechnischen Auswirkungen aus der Verkehrsentwicklung durch das 

neue Baugebiet zu erfassen und zu beurteilen.  

Ausgehend von der Verkehrsuntersuchung der gevas humberg & partner zeigt sich, dass bei 

Realisierung des Bebauungsplangebiets an der bestehenden Wohnbebauung südlich der St-

Magdalena-Straße, Schallpegelerhöhungen von -1 bis 2 dB zu erwarten sind. Die wahrnehmba-

ren Zunahmen von 2 dB ergeben sich ausnahmslos zur Tagzeit. Allerdings liegen die Beurtei-

lungspegel trotz der Steigerung deutlich unter dem Lärmvorsorgewert der 16. Bundes-Immissi-

onsschutzverordnung (Verkehrslärmschutzverordnung). Damit ist auch nach Umsetzung des 

Plangebiets von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen für die bestehende Wohnbebauung 

auszugehen. 

Augsburg, 20.01.2025 

em plan 
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A) Anlagen 
Anlage 1 Lageplan Übersichtslageplan 

Anlage 2.1 Lageplan  Rasterlärmkarte, 3 m ü. GOK, Beurteilungspegel Tag 

Anlage 2.2 Lageplan Rasterlärmkarte, 3 m ü. GOK, Beurteilungspegel Nacht 

Anlage 2.1 Lageplan  Rasterlärmkarte, 9 m ü. GOK, Beurteilungspegel Tag 

Anlage 2.2 Lageplan Rasterlärmkarte, 9 m ü. GOK, Beurteilungspegel Nacht 

Anlage 3.1 Lageplan Gebäudelärmkarte, EG, Beurteilungspegel Tag 

Anlage 3.2 Lageplan Gebäudelärmkarte, EG, Beurteilungspegel Nacht 

Anlage 3.3 Lageplan Gebäudelärmkarte, 1.OG, Beurteilungspegel Tag 

Anlage 3.4 Lageplan Gebäudelärmkarte, 1.OG, Beurteilungspegel Nacht 

Anlage 3.5 Lageplan Gebäudelärmkarte, 2.OG, Beurteilungspegel Tag 

Anlage 3.6 Lageplan Gebäudelärmkarte, 2. OG Beurteilungspegel Nacht 

Anlage 4.1 Lageplan Gebäudelärmkarte, Nullfall, höchster Pegel, Beurteilungspegel 

Tag 

Anlage 4.2 Lageplan Gebäudelärmkarte, Nullfall, höchster Pegel, Beurteilungspegel 

Nacht 

Anlage 4.3 Lageplan Gebäudelärmkarte, Planfall, höchster Pegel, Beurteilungspegel 

Tag 

Anlage 4.4 Lageplan Gebäudelärmkarte, Planfall, höchster Pegel,, Beurteilungspegel 

Nacht 
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